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Universität Wien, Institut für 
Strafrecht und Kriminologie.

Forensische Handschrift­
vergleichung
Aufgaben, Methoden und Aussagekraft

Forensische Handschriftvergleichung ist nach wie vor eine für die Justiz bedeutsame 
Beweisaufnahme. Verschiedene Verfahren, wie beispielsweise Erbrechtsstreitigkeiten, 
sind oft nur entscheidbar, wenn die Echtheit oder Nichtechtheit eines handschriftlichen 
Testaments nachgewiesen werden kann. Im folgenden Artikel werden die Aufgaben, 
Grundlagen und Methoden der Handschriftvergleichung in Abgrenzung zu anderen 
Disziplinen, die sich mit Schrift beschäftigen, dargestellt sowie die notwendigen 
Voraussetzungen für eine zielführende schriftvergleichende Begutachtung erklärt, 
wobei die jahrelangen praktischen Erfahrungen des Autors in die Beantwortung von 
Spezialfragen eingeflossen sind.

1. GEGENSTAND DER FOREN-
SISCHEN HANDSCHRIFTVER-
GLEICHUNG
Ziel schriftvergleichender Analysen ist 
die Identifizierung einer Schreiberin, 
eines Schreibers und/oder die Prüfung 
der Echtheit handschriftlicher Doku­
mente sowie eventueller besonderer Ent­
stehungsbedingungen. Wir sprechen 
oft vereinfacht auch von „Handschrift­
vergleichung“, obwohl die Hand ledig­
lich das üblicherweise ausführende (das 
Schreibgerät haltende) Organ ist. Prä­
zise müssten wir von „Gehirnschrift“ 
sprechen, da komplexe neurophysiolo­
gische Abläufe für eine Schriftleistung 
verantwortlich sind. Nach entsprechen­
der Übung können auch andere Körper­
teile als die Hand – beispielsweise der  
Mund oder ein Fuß – das Schreibgerät füh­
ren und damit urheberspezifische Formen 
zu Papier bringen (vgl. Hecker 1993, 1, 13). 
Im Alltag trifft man diesbezüglich öfter 

auf Schriftleistungen „nur“ mit der „schreib­
ungewohnten“ Hand.

Wenn die Untersuchung von Handschrift 
im Dienst der Rechtsprechung (in Straf- 
oder Zivilverfahren) durch ein Sachver­
ständigengutachten stattfindet, sprechen 
wir in der Regel von Gerichtlicher oder 
Forensischer Schriftvergleichung (vgl. 
Michel 1982, 2). Im angloamerikanischen 
Raum wird (inhaltlich weiter gefasst) von 
„examination of questioned documents“ 
gesprochen (vgl. Hilton 1982, 4). Im Ge­
gensatz zur Schriftvergleichung stellt die 
Graphologie eine Beziehung zwischen 
der Handschrift eines Menschen und sei­
nem Charakter her (vgl. Klages 1923, 175; 
Schneickert 1943, 21). Obwohl beide Be­
reiche die Handschrift eines Menschen als 
ihren Untersuchungsgegenstand ansehen, 
müssen sie klar voneinander unterschie­
den werden, da sowohl die zu lösenden 
Fragestellungen als auch die angewandten 
Methoden verschieden sind (vgl. GFS e.V. 
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die Begutachtung unterschiedliche Un­
tersuchungsansätze beinhaltet. Einerseits 
spielt der Schreibvorgang mit seinen psy­
chophysischen Merkmalen eine zentrale 
Rolle, anderseits wird die Handschrift auch 
als materielle Spur analysiert (Schriftträ­
ger und Schreibmittel). Für Schriftsach­
verständige sind deshalb Kenntnisse u.a. 
auf dem Gebiet der Psychologie und der 
Medizin sowie von kriminaltechnischen 
Untersuchungsansätzen unerlässlich (vgl. 
Michel 1996, 1036; GFS e.V. 2024a).

2. GRUNDLAGEN DER HAND-
SCHRIFTVERGLEICHUNG
Die Zuordnung einer Handschrift zu einer 
bestimmten Person ist nur möglich, weil 
zwei Grundannahmen – empirisch be­
gründet – zutreffen: Handschrift ist einer­
seits eine für eine Person charakteristische 
Bewegungsspur und damit wie auch an­
dere Ausdrucksformen des Menschen 
(Gestik, Mimik, Gang etc.) individuell. 
Diese Individualität ist darüber hinaus 
nicht nur auf einen Moment oder eine  
kurze Zeitspanne begrenzt, sondern die 
Merkmale einer Handschrift bleiben an­
derseits in ihrer Ausprägung (relativ) kon­
stant (vgl. Michel 1982, 27–33). Anders 
ausgedrückt ist eine notwendige Prämisse  
der Schriftvergleichung die Reliabilität 
graphischer Merkmale (vgl. Rieß 1989, 13).

Die Individualität der Handschrift ist 
ein aus dem Alltag vertrautes Phänomen. 
Wer die Handschrift eines Menschen gut 
kennt, kann bereits am Schriftbild erken­
nen, von wem das Schreiben stammt. Es ist 
nicht notwendig, eine Absenderinforma­
tion zu lesen. Dies zeigt sich vor allem bei 
Unterschriften, die an sich vielfach nicht 
„lesbar“ sind. Ist uns beispielsweise die 
Paraphe einer Person, mit der wir beruf­
lich jeden Tag zu tun haben, in ihrer Form 
geläufig, ordnen wir sie aufgrund ihrer (für 
uns) Einzigartigkeit ohne langes Nachden­
ken der Urheberin bzw. dem Urheber zu.

2024c; Michel 1982, 3–5; Hilton 1982, 5). 
Dabei ist nicht entscheidend, welche Be­
deutung oder welche Aussagekraft einer 
dieser Disziplinen zugesprochen wird oder 
in welchem Über- oder Unterordnungsver­
hältnis die Disziplinen gesehen werden, 
die mit Handschrift zu tun haben. Die 
Wahl der Expertin und des Experten muss 
sich einzig und allein am Untersuchungs­
auftrag orientieren. Bereits 1903 führt 
Schneickert aus, dass der Name – er unter­
scheidet zwischen Handschriftendeutern 
(Graphologen) und Gerichtsgraphologen 
(Schriftexperten) – nicht das Ausschlag­
gebende ist, sondern die Untersuchungs­
methode (vgl. Schneickert 1906, 40).

Und 30 Jahre später ist bei Türkel zu 
lesen: „Ein richtiges Sachverständigen­
gutachten kann aber nur eine wirklich 
sachverständige Person abgeben.“ (Türkel 
1933, 57). Er führt vier mögliche sachver­
ständige Personen an, die bei Fragen der 
Schrift eine Rolle spielen können, nämlich 
Schriftsachverständige, Sachverständige 
für Kalligraphie oder Autogramme bzw. 
für Graphologie. Schriftsachverständige 
sind nach seiner Definition Experten, die 
„zur Vornahme von Schriftvergleichung 
und zur Diagnose der Identität und Nicht­
identität“ berufen sind (ebd.).

Wie dargestellt, unterscheiden sich die 
Aufgabenbereiche von Schriftsachverstän­
digen und Graphologen deutlich. Es wäre 
wünschenswert, wenn dies auch in der 
Terminologie bei Beauftragungen durch 
die Justiz stets klar zum Ausdruck käme. 
Die noch immer anzutreffende Praxis, ein 
„graphologisches Gutachten“ in Auftrag 
zu geben, wenn tatsächlich ein schriftver­
gleichendes Gutachten gemeint ist, sollte 
der Vergangenheit angehören.

Eine eindeutige Zuordnung der Forensi­
schen Handschriftvergleichung zu einer 
einzigen wissenschaftlichen Disziplin, 
beispielsweise der Kriminalistik oder der 
Psychologie, scheitert am Umstand, dass 
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gig davon, ob wirklich ein Unterschied 
vorliegt, ist die Folgerung der Partei, dass 
deswegen zwingend Urheberverschieden­
heit vorliegen muss, falsch.

Eine in der Praxis wichtige Vorausset­
zung für eine aussagekräftige Begutach­
tung ist die graphische Ergiebigkeit einer 
Schriftleistung. Ist diese insgesamt sehr 
gering und/oder sehr unspezifisch, be­
einträchtigt dies die Bewertung in hohem 
Ausmaß oder verhindert sogar eine sinn­
volle schriftvergleichende Untersuchung 
(vgl. Michel 1982, 35). Beispiele dafür 
sind eine wenig spezifische Ziffer (z.B. 
„1“), ein oder einige wenige unverbundene 
und „schulförmige“ Blockbuchstaben oder 
stark vereinfachte (z.B. aus einem Bogen 
oder einer einzigen Schlinge bestehende) 
Unterschriftsparaphen. Vor allem bei Un­
terschriftsparaphen hängt die Beurteilung 
der graphischen Ergiebigkeit nicht allein 
von der „Länge“ eines Schriftzuges ab, 
sondern von der Individualität der erfass­
baren Merkmale (vgl. Grafl 2001).

Relative Konstanz bedeutet, dass die 
Handschrift einer Person auch bei einer 
Variation der Entstehungsbedingungen 
durch äußere oder innere Einflussgrößen 
einen stabilen grundsätzlichen Merkmals­
komplex aufweist. „Nur“ relative Kon­
stanz bedeutet überdies, dass auch bei 
formgleichen Schriftzügen keine absolute 
Deckungsgleichheit (absolute Konstanz) 
zu erwarten ist. Absolute Deckungsgleich­
heit bei graphisch ergiebigen und kom­
plexen Schriftzügen ist vielmehr ein sehr 
starkes Indiz für eine (Paus-)Fälschung 
(vgl. Michel 1982, 132; Hecker 1993, 88).

Einen wichtigen allgemeinen Faktor, der 
für die interne Konsistenz einer Handschrift 
eine Rolle spielt, stellt das Lebensalter 
dar. Während – unter sonst gleichbleiben­
den Bedingungen – im Erwachsenenalter 
höhere Stabilität der Schriftmerkmale zu 
beobachten ist, sind im Kindes- und Ju­
gendalter (also während der Phase der 

Für die Entwicklung einer „individuel­
len“ Handschrift ist in erster Linie eine 
Modifikation und eigenständige Ausfüh­
rung einer normierten Ausgangsschrift 
(„Schulvorlage“) wichtig. Daraus folgt 
mE auch, dass für die sachgerechte Be­
urteilung der Individualität von Schrift­
merkmalen Sachverständige zumindest 
in Grundzügen mit dem zu beurteilen­
den Schriftsystem vertraut sein müssen. 
„Fremde“ Handschriften sind deshalb nur 
mit entsprechender Vorsicht zu begutach­
ten (vgl. Purdy 2006, 60f). Bereits in den 
ersten Jahren des Schrifterwerbs entwi­
ckeln Kinder besondere Ausprägungen 
einzelner Schriftmerkmale, die eine Zu­
ordnung zu einer bestimmten Person er­
lauben können (vgl. Grafl/Wagner 1995). 
Weitere wichtige Faktoren für die Ausprä­
gung der Individualität sind die bewusste 
Übernahme von Merkmalen aus einer an­
deren Handschrift, etwa das „Kopieren“ 
der Unterschrift oder Teilen der Unter­
schrift, sowie die motorischen Fähigkei­
ten. Diese sind notwendig, um eine Form­
vorstellung dann auch als Bewegungsspur 
umsetzen zu können. Wenn jemand nur 
eine geringe Schreibgewandtheit besitzt, 
sind die Möglichkeiten der Entwicklung 
individueller Eigenheiten begrenzt.

Wenn wir von „Individualität der Hand­
schrift“ sprechen, ist eine Gesamtbeur­
teilung aller wesentlichen Merkmalsaus­
prägungen der Schrift notwendig. Ein 
einziges Merkmal, sei es noch so „beson­
ders“, reicht nicht aus, um die Handschrift 
zweifelsfrei einer bestimmten Person zu­
zuordnen. In der Regel trifft dies auch auf 
den eindeutigen Ausschluss der Urheber­
schaft zu. Dies gilt vor allem für einen ge­
rade bei Laien beliebten Formenvergleich. 
Sachverständige werden regelmäßig mit 
dem Hinweis einer Partei konfrontiert, 
dass ein bestimmter Buchstabe in der 
fraglichen Handschrift „anders“ aussieht 
als in den Vergleichsschriften. Unabhän­
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Mithilfe der Auftraggeberinnen bzw. Auf­
traggeber angewiesen sind.

Erstens haben sich Umfang und Art der 
Untersuchung an der Fragestellung der 
Auftraggeberin bzw. des Auftraggebers 
zu orientieren. Es ist entscheidend, dass 
der Auftrag präzise und eindeutig formu­
liert wird. Dafür ist zumindest anzugeben, 
welche Handschrift als fraglich anzuse­
hen ist und welche Personen als mögliche 
Schrifturheberinnen bzw. Schrifturheber 
der fraglichen Handschrift in die Untersu­
chung einzubeziehen sind. Wenn im Auf­
trag formuliert wird, dass zu prüfen ist, ob 
die Unterschrift auf dem Mietvertrag von 
der/dem Beklagten „oder einer anderen 
Person“ stammt, ist nicht eindeutig festge­
legt, welche anderen Personen als Urheber 
in Frage kommen, sofern die/der Beklagte 
ausgeschlossen werden kann.

Sachverständige sind an das ihnen vor­
gegebene Beweisthema gebunden, Über­
schreitungen des Gutachtenauftrages 
sind nach § 25 Gebührenanspruchsgesetz  
(GebAG)1 jedenfalls mit Verlust des Gebüh­
renanspruchs sanktioniert. Zudem könnte 
bei einer aus Sicht einer Partei „einseiti­
gen“ Überschreitung des Auftrages die/der 
Sachverständige Gefahr laufen, nun als 
befangen abgelehnt zu werden. Gutach­
terinnen bzw. Gutachter, die Zweifel am 
Umfang der beauftragten Begutachtung 
haben oder im Laufe der Untersuchung 
eine Erweiterung der Fragestellung für 
notwendig erachten, müssen deshalb je­
denfalls mit der Auftraggeberin bzw. dem 
Auftraggeber Kontakt aufnehmen und 
dürfen keine einseitige „Modifizierung“ 
des Untersuchungsgegenstandes vorneh­
men (vgl. Schima 1980).

Die früher kontrovers diskutierte Frage 
der Aktenkenntnis durch Sachverständi­
ge (vgl. Michel 1982, 104–107; Rieß 1989, 
28f) ist mE heute für justizielle Gutach­
ten entschieden. In der Praxis erhält die 
Expertin bzw. der Experte Zugang zum 

Verfestigung einer eigenständigen Hand­
schrift) und dann im fortgeschrittenen 
Alter durch Krankheit und Abbauerschei­
nungen größere Veränderungen in einzel­
nen Schriftmerkmalen zu erwarten (vgl. 
Rieß 1989, 13). Sonstige Veränderungen 
der Handschrift können viele verschiede­
ne Ursachen haben (vgl. Michel 1982, 
47–57). Neben exogenen Einflüssen, wie 
beispielsweise eine ungünstige Körperhal­
tung beim Schreibvorgang oder eine unge­
wöhnliche Schreibunterlage, können auch 
innere Schreibbedingungen, wie beispiels­
weise Nervosität oder Alkoholeinfluss, zu 
einer Veränderung führen.

Besondere Herausforderungen stellen 
bewusste und in Täuschungsabsicht vorge­
nommene gewollte Änderungen der Hand­
schrift dar. Ziel der Irreführung kann es 
sein, entweder „nur“ die eigene Urheber­
schaft an einem Schriftstück zu verschlei­
ern oder die Handschrift einer anderen 
Person zu imitieren. Im ersten Fall han­
delt es sich um eine Schriftverstellung, 
im zweiten Fall um Schriftnachahmung, 
wobei nicht immer eine klare Unterschei­
dung möglich ist (vgl. Hecker 1992, 796f). 
Für die Identifizierung der Schrifturhebe­
rin bzw. des Schrifturhebers einer (ver­
mutlich) verstellten Handschrift ist eine 
gezielte Schriftprobenabnahme durch die 
Sachverständige bzw. den Sachverstän­
digen selbst sehr bedeutsam (vgl. Pfanne 
1971).

3. VORAUSSETZUNGEN FÜR EIN 
SCHRIFTVERGLEICHENDES 
GUTACHTEN
Für eine bestmögliche und zuverlässige 
Aussage über Identität oder Nichtidentität 
zweier Handschriften müssen mehrere  
Voraussetzungen vorliegen (vgl. Rieß 
1989, 28). An dieser Stelle sollen drei in 
der Praxis besonders bedeutsame Problem­
bereiche herausgegriffen werden, für de­
ren Beachtung Sachverständige auf die 
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übermittelt werden. Gerade in Zeiten von 
zunehmend nur mehr elektronisch geführ­
ten Gerichtsakten würden damit zeit- und 
kostenaufwändige und mitunter auch er­
folglose nachträgliche Anforderungen der 
Originaldokumente obsolet werden.

Handschriften stellen dreidimensionale 
Bewegungsabläufe dar. Schreiben weist 
nicht nur eine horizontale und vertikale Di­
mension in einer Ebene, sondern auch eine 
in die Tiefe gerichtete Komponente auf, 
die durch einen mehr oder weniger starken 
Schreibdruck entsteht. Gerade die Ana­
lyse der Druckgebung (vgl. Michel 1982, 
248f) ist – ebenso wie die zuverlässige 
und vollständige Erfassung einer Vielzahl 
anderer Schriftmerkmale – nur an im Ori­
ginal vorliegenden Schriftstücken mög­
lich. Nur hingewiesen sei an dieser Stelle, 
dass auch die Möglichkeit, Urheberinnen 
bzw. Urheber von elektronischen Schrift­
leistungen (meist Unterschriften) zu iden­
tifizieren, davon abhängt, ob und wie gut 
der Druckverlauf und andere dynamische 
Schriftmerkmale während des Schreibvor­
gangs gemessen und diese Daten der/dem 
Sachverständigen zur Verfügung gestellt 
werden. Wenn anschließend mithilfe des 
gleichen elektronischen Erfassungsgerätes 
Vergleichsschriften aufgenommen werden 
können, sind diese dynamischen Merkma­
le wichtige Indikatoren für die Beantwor­
tung der Frage nach Urheberidentität (vgl. 
Heckeroth/Boywitt 2014; Heckeroth 2019; 
Bromm/Hofmann 2019).

Nichtoriginale sind – auch bei guter 
Qualität – somit nur eingeschränkt für 
eine Handschriftvergleichung geeignet, 
da ihnen dynamische Schriftmerkmale 
nicht verlässlich entnommen werden 
können. Darüber hinaus ist eine sinnvolle 
physikalisch-technische Untersuchung 
von Schriftstücken lediglich anhand des 
Originals möglich. Fälschungsmerkmale 
wie beispielsweise Vorzeichnungsspuren 
oder Radierungen sowie Manipulationen, 

elektronischen Akt und damit zu allen 
Aktenbestandteilen, sofern sie oder er 
nicht für einzelne Teile von der Aktenein­
sicht ausgenommen ist. Ich halte dies auch 
fachlich für gerechtfertigt, da sowohl die 
sachverständige Suche nach handschriftli­
chem Vergleichsmaterial als auch nach für 
die konkrete Begutachtung bedeutsamen 
Anknüpfungstatsachen ermöglicht wird. 
Es ist nach überwiegender Meinung not­
wendig, Kenntnis über besondere Schreib­
umstände – beispielsweise Krankheit, 
Alkoholisierung oder außergewöhnliche 
äußere Schreibbedingungen wie Dunkel­
heit oder ein Dachbalken als Schreibunter­
lage – zu haben, unter denen ein fragliches 
Dokument zustande gekommen ist (vgl. 
Grafl 1991, 80). Von dieser Regel sollten 
mE bereits vorliegende Sachverständigen­
gutachten zum selben Beweisthema aus­
genommen werden, sofern nicht ein Ein­
gehen auf dieses Gutachten vom Auftrag 
mitumfasst wird.

Zweitens müssen für eine zielführende 
schriftvergleichende Begutachtung das 
zu untersuchende fragliche Schriftstück 
und – jedenfalls ganz überwiegend – auch 
Vergleichsschriftstücke im Original für 
die gesamte Dauer der Begutachtung zur 
Verfügung stehen. Es reicht in der Regel 
für eine methodisch korrekte Untersu­
chung nicht aus, das Original kurz bei 
Gericht einzusehen – dies wird oft bei 
Originaltestamenten vorgeschlagen –, da  
neben der physikalisch-technischen Unter­
suchung des Dokumentes mit verschiede­
nen Geräten im Laufe der Begutachtung 
neuerliche optische Analysen notwendig 
sein können. Urkunden, deren Authenti­
zität fraglich ist oder die im Laufe des 
Prozesses möglicherweise für eine schrift­
vergleichende Untersuchung eine Rolle 
spielen könnten, sollten deshalb bei Vor­
lage der Parteien im Original zum Akt 
genommen und der/dem Sachverständigen 
gemeinsam mit dem Gutachtensauftrag 
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Neben einer genügenden Zahl an für 
den Vergleich geeigneten Handschriften 
ist auch die Qualität des Vergleichsmateri­
als zu berücksichtigen. Es soll die Entste­
hungsbedingungen und Schreibumstände 
der fraglichen Handschrift bestmöglich 
widerspiegeln. Ein sorgfältig geschriebe­
nes offizielles Dokument ist deshalb nur 
bedingt mit einer f lüchtigen privaten 
Notiz vergleichbar. Darüber hinaus ist an 
die Zeitnähe des Vergleichsmaterials ein 
besonders strenger Maßstab anzulegen, 
wenn die fragliche Handschrift unter of­
fensichtlich besonderen Schreibumstän­
den entstanden ist. In der Praxis bereitet 
diese Anforderung bei der Begutachtung 
von Testamenten oder Testamentsunter­
schriften oft große Probleme. Wenn be­
hauptet wird, dass das Testament unter 
dem Einfluss einer schweren (körperlichen 
oder geistigen) Krankheit und/oder nach 
Einnahme von Medikamenten und/oder 
bei widrigen äußeren Schreibumständen 
(etwa im Bett liegend) geschrieben worden 
sein soll, reichen Jahre oder gar Jahrzehnte  
zurückliegende Vergleichsschriften für 
eine zielführende Begutachtung in der 
Regel nicht aus.

In erster Linie ist „unbefangen entstan­
denes“ Vergleichsschriftmaterial („Spon­
tanschriftproben“) heranzuziehen. Darun­
ter sind Handschriften zu verstehen, die 
nicht für Zwecke der Schriftvergleichung 
abgegeben wurden. Bei diesen Vergleichs­
schriften ist nicht davon auszugehen, dass 
sie das Produkt eines bewussten Verstel­
lungsbemühens sind. Wenn diese Spontan­
schriftproben quantitativ und/oder qualita­
tiv nicht ausreichend sind, müssen – sofern 
möglich – gezielte Schriftproben („ad-
hoc-Schriftproben“) eingeholt werden. 
Es empfiehlt sich, Schriftproben durch 
den Sachverständigen bzw. die Sachver­
ständige aufnehmen zu lassen, jedenfalls 
aber als Laie vorweg Anweisungen für 
eine sachgerechte Schriftprobenaufnahme 

etwa eine missbräuchliche Benutzung von 
Blankounterschriften oder sogenannte 
Fotomontagen, sind auf Kopien in der 
Regel nicht erkennbar oder nachweisbar. 
Die Begutachtung von Nichtoriginalen 
wirft somit eine Fülle von Problemen auf, 
die einen maßgeblichen Einfluss auf das 
Endergebnis haben (vgl. Bekedorf/Hecker 
1989; Kupferschmid 2020). Die Gesell­
schaft für Forensische Schriftuntersu­
chung (GFS) e.V. streicht deshalb zu Recht 
heraus, dass bei Schlussfolgerungen und 
damit dem Ergebnis der Begutachtung 
besondere Vorsicht geboten ist (GFS e.V. 
2024b). Die Praxis mancher Sachverstän­
digen, trotz Vorliegens von Nichtorigina­
len eindeutige oder hoch wahrscheinliche 
Ergebnisse zu formulieren und diese dann 
mit dem Nachsatz zu relativieren, dass 
dies nur gilt, wenn auch das Original die­
selben Merkmalsausprägungen aufweist 
wie (vermeintlich) die Kopie, halte ich für 
verfehlt.

Drittens spielen Art und Umfang des 
Vergleichsmaterials eine entscheidende 
Rolle bei der Begutachtung von Hand­
schriften. Den oben angeführten Grund­
prinzipien der Individualität und relativen 
Konstanz einer Handschrift folgend, sind 
Vergleichsschriften dann als ausreichend 
anzusehen, wenn sie einen befriedigenden 
Einblick in die allgemeinen Schreibge­
wohnheiten und -fähigkeiten ihrer Urhe­
berin bzw. ihres Urhebers geben und eine 
Beurteilung der natürlichen Variations­
breite der Handschrift zulassen. Eine oder 
einige wenige Vergleichsschriften – vor  
allem bei Unterschriften oder Textschrif­
ten mit geringem Umfang – reichen des­
halb für eine Begutachtung nicht aus. Nicht 
unerwähnt soll bleiben, dass nur unbestrit­
ten von einer bestimmten Person stam­
mende Schriftstücke herangezogen werden 
dürfen und der/die Sachverständige das 
Vergleichsmaterial auf interne Konsistenz 
zu prüfen hat (vgl. Hecker 1993, 94).
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Druckrillen sind uneingefärbte Prägespu­
ren, die auf der fraglichen Urkunde dann 
entstehen, wenn sie als Schreibunterlage 
gedient hat. Bei ausgeprägten Druckrillen 
führt meist bereits die Inspektion im 
Streiflicht zu einem Erfolg. Schwach oder 
optisch gar nicht mehr erkennbare Prä­
gespuren werden mittels elektrostatisch 
arbeitender Abbildungsverfahren sichtbar 
gemacht (vgl. Schima 1981; Lewis 2005).

Neben diesen zerstörungsfreien (opti­
schen) Standardverfahren, die keine ir­
reversible Veränderung der Urkunde be­
wirken und deshalb grundsätzlich eine 
jederzeitige Wiederholung der Analyse 
erlauben, gibt es zur Lösung von Spezial­
fragen noch eine Vielzahl von Methoden, 
die zum Teil ebenfalls zerstörungsfrei ar­
beiten, teilweise aber auch eine (partielle) 
Zerstörung der Urkunde bedingen. Solche 
Untersuchungsverfahren sind von spezi­
ell ausgebildeten Sachverständigen anzu­
wenden und gehören nicht zum Standard­
repertoire jeder Handschriftvergleichung, 
wie z.B. die Untersuchung von Strichkreu­
zungen mittels eines Rasterelektronen­
mikroskops (vgl. Tollkamp-Schierjott/
Fackler 1989) oder eines Raumbildmik­
roskops (vgl. Heerich 1998) oder der Ein­
satz chemischer Verfahren zur Differen­
zierung von Schreibmitteln (vgl. Hecker 
1992, 802).

Anschließend ist das Vergleichsschrift­
material auf seine quantitative und quali­
tative Ergiebigkeit zu überprüfen. Diese 
Prüfung erfolgt einzelfallbezogen, weshalb 
keine allgemein verbindliche Regel auf­
gestellt werden kann, die eine bestimmte 
Anzahl an Vergleichsschriften als immer 
notwendig beziehungsweise ausreichend 
festlegt. Gerade die Zahl der Vergleichs­
schriften hängt von verschiedensten Fak­
toren, wie Variabilität der Handschrift, 
Anzeichen eines Verstellungsbemühens in 
den bereits vorliegenden Vergleichsschrif­
ten oder Umfang der Schriftleistung ab. 

einzuholen. Literatur und Richtlinien bie­
ten zwar Regeln und Empfehlungen (vgl. 
Pfanne 1963; Michel 1982, 88–92; Hecker 
1993, 95–110), im Einzelfall können 
aber Kleinigkeiten für gut verwendbare 
Schriftproben entscheidend sein, die nur 
mit sachkundiger Hilfe erkannt werden 
können. Es ist für beide Seiten unbefrie­
digend, wenn Gerichte beispielsweise in 
der Hauptverhandlung lediglich ein oder 
zwei Vergleichsunterschriften als Schrift­
proben einholen und der/die Sachverstän­
dige anschließend neuerlich ausreichende 
Schriftproben aufnehmen muss.

4. DIE BEGUTACHTUNG
Bevor einzelne Merkmalsausprägungen 
der fraglichen Handschrift jenen der Ver­
gleichsschriften gegenübergestellt werden 
können, ist eine ausführliche graphische 
und physikalisch-technische Untersuchung 
der fraglichen Handschrift durchzuführen 
(vgl. Pfefferli 1989; Graf l 1999). Nach 
einer visuellen Untersuchung der Urkunde 
mit bloßem Auge und mit einem Stereo­
mikroskop unter Zuhilfenahme verschie­
dener Beleuchtungseinrichtungen ist auch 
eine Untersuchung der Handschrift im ex­
travisuellen Lichtbereich geboten. Lumi­
neszenz- und Ref lexionsverhalten von 
Schriftträger und Schreibmittel können im 
ultravioletten Lichtbereich sowie im infra­
roten Licht bei verschiedenen Wellenlängen 
geprüft werden. Mithilfe dieser Methoden 
ist beispielsweise eine Differenzierung 
von Schreibmitteln, die Aufdeckung von 
Rasuren oder die Sichtbarmachung von 
Vorzeichnungsspuren möglich. Kompakte 
und einfach zu bedienende Videosysteme 
ermöglichen eine rasche und vollständige 
Analyse sowie eine lückenlose Dokumen­
tation der Befunde.

Zuletzt ist die Urkunde im Regelfall 
auch noch dahingehend zu überprüfen, 
ob blinde Druckrillen vorhanden sind und 
sichtbar gemacht werden können. Blinde 
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Besonderheiten wie Unterstreichungen, 
Durchstreichungen oder Übermalungen 
sowie Besonderheiten der Schreibung wie 
Interpunktion oder Orthographie Beach­
tung zu schenken, wobei er diesbezüglich 
zu einer vorsichtigen Interpretation durch 
Schriftsachverständige rät (vgl. ebd., 261). 
Für den englischsprachigen Raum verglei­
che beispielsweise die Handwriting Fea­
tures bei Purdy (vgl. Purdy 2006, 53–58).

Im Ergebnis des Untersuchungsprozes­
ses, dem eigentlichen Gutachten, drücken 
Sachverständige den Grad ihrer persönli­
chen Überzeugung aus, mit dem sie ihre 
Schlussfolgerungen vertreten. Dieser Grad 
der persönlichen Überzeugung wird ent­
weder als eindeutige – in der Regel lediglich 
formal aus für sozialwissenschaftliche 
Aussagen allgemein geltenden metho­
dischen Gründen als „mit an Sicherheit 
grenzende Wahrscheinlichkeit“ formu­
lierte – Aussage über die Urheberschaft 
oder Nichturheberschaft einer Person 
an einer fraglichen Handschrift oder als 
Wahrscheinlichkeitsaussage ausgedrückt, 
wobei international die Begrenzung auf 
einige wenige Abstufungen („wahrschein­
lich“, „mit hoher Wahrscheinlichkeit“ 
und mit „sehr hoher Wahrscheinlichkeit“) 
nicht unüblich ist. Als „wahrscheinlich“ 
wird ein Ergebnis erst dann bezeichnet, 
wenn die hierfür sprechenden Argumente 
bereits deutlich überwiegen. Diese Einstu­
fung deckt einen weiten Bereich ab. Die 
daran anschließende Einstufung „hohe 
Wahrscheinlichkeit“ umfasst bereits einen 
deutlich engeren, näher zur Sicherheit 
liegenden Bereich, während die Einstu­
fung „sehr hohe Wahrscheinlichkeit“ den 
bereits schmalen Grenzbereich zu einem 
eindeutigen Ergebnis abdeckt (vgl. Karpa 
1999).

Wenn eine (positive oder negative) 
Aussage über die Urheberschaft an der 
fraglichen Handschrift nicht einmal im 
Wahrscheinlichkeitsbereich möglich ist, 

Entscheidend ist, wie bereits unter Punkt 3 
erwähnt, dass die Vergleichsschriften ei­
nen für die sachgerechte, methodisch rich­
tige Begutachtung ausreichenden Einblick 
in die allgemeinen Schreibgewohnheiten 
und -fähigkeiten ihrer Urheberin bzw. 
ihres Urhebers geben und somit eine Be­
urteilung der natürlichen Variationsbreite 
der Handschrift zulassen.

Die abschließend erfolgende Gegenüber­
stellung des fraglichen Schriftmaterials 
und des Vergleichsschriftmaterials wird 
anhand von Schriftmerkmalen durchge­
führt. Dabei wird untersucht, ob die Aus­
prägung eines bestimmten Schriftmerk­
mals in den verglichenen Handschriften 
übereinstimmt oder abweicht. Indem Sach­
verständige auf diese Weise systematisch 
alle feststellbaren Merkmale analysieren, 
führen sie eine Vielzahl von Einzelbeob­
achtungen durch, die insgesamt die Befund­
erhebung darstellen. Es gibt kein „vor­
geschriebenes“, allein richtiges System, 
sondern entscheidend ist die vollständige 
Erfassung aller relevanten Merkmale der 
Handschrift unabhängig von der konkre­
ten Bezeichnung, die variieren kann. Im 
deutschsprachigen Raum hat sich vor al­
lem außerhalb der Polizeibehörden das 
System der Erfassung von Schriftmerk­
malen nach Michel (Michel 1996, 1039f) 
etabliert, der eine Einteilung in neun gra­
phische Grundkomponenten vornimmt. Er 
plädiert dafür, die Schriftmerkmale mehr­
fach (vom Allgemeinen zum Besonderen) 
zu erfassen, um eine ganzheitliche Sicht 
der Handschrift zu gewährleisten. Grund­
komponenten nach Michel sind die Strich­
beschaffenheit, die Druckgebung, der 
Bewegungsfluss, die Bewegungsführung 
und Formgebung, die Bewegungsrich­
tung, die vertikale und horizontale Aus­
dehnung sowie die vertikale und horizon­
tale Flächengliederung (näher dazu vgl. 
ders. 1982, 240). Zusätzlich regt Michel 
an, auch nicht-schriftlichen graphischen 
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Daneben gab und gibt es immer wieder 
Versuche, Wahrscheinlichkeitsaussagen 
besser zu begründen und vor allem für 
Laien besser darzulegen, was mit einer 
bestimmten Aussage gemeint ist. Aufbau­
end auf dem Bayes-Theorem soll mithilfe 
statistischer Formeln anhand von A-prio­
ri- und A-posteriori-Wahrscheinlichkeits­
berechnungen eine Vereinheitlichung der 
Aussagen ermöglicht werden, wobei vor 
allem die Grundlagen für die Berechnun­
gen der Wahrscheinlichkeiten ein kriti­
scher Faktor sein können. Ein in der Praxis 
mitunter aufgegriffenes Ergebnis dieser 
Überlegungen ist, die Schlussfolgerungen 
der Begutachtung nicht nur „einseitig“ als 
„wahrscheinlich echt“ oder „wahrschein­
lich nicht echt“ zu formulieren, sondern 
die Erklärbarkeit eines Befundes und 
dann des gesamten Befundbildes sowohl 
unter der Hypothese der Urheberidentität 
als auch unter der Alternativhypothese 
der Urheberverschiedenheit zu prüfen. Je 
stärker sich diese sog. Likelihoods von­
einander unterscheiden, desto überzeu­
gender und klarer ist das Ergebnis. Das 
Likelihood-Verhältnis soll damit Auftrag­
gebern die Bedeutung und Aussagekraft 
der Wahrscheinlichkeitsaussage noch bes­
ser verdeutlichen (vgl. Köller et al. 2004; 
Davis et al. 2012; Nissen 2020).

5. SCHRIFTALTERSBESTIMMUNG
Abschließend soll noch kurz auf die Mög­
lichkeiten der Altersbestimmung einer 
Handschrift Bezug genommen werden. 
Vorweg sei angemerkt, dass eine relative 
Datierung einer Schreibleistung im Ver­
gleich zu einem bekannten Zeitpunkt je­
denfalls einen größeren zeitlichen Abstand 
verlangt. Die mitunter tatsächlich in der 
Praxis gestellte Frage, ob ein – unstrittig 
von einer bestimmten Person stammender – 
handschriftlicher Zusatz oder eine Unter­
schrift einige Minuten oder auch Stunden 
nach Vertragserrichtung in Fälschungs­

kann eventuell noch eine Tendenzaussage 
(„spricht dafür/dagegen“, „möglich“) ver­
tretbar sein. Sollte nicht einmal eine Ten­
denzaussage akzeptabel sein, muss das 
Gutachten mit einem „non liquet (nicht 
entscheidbar)“ enden. Nach überwiegen­
der Auffassung ist es nicht möglich, in 
der alltäglichen Gutachtenspraxis der 
Forensischen Handschriftuntersuchung 
die genannten verbalen Wahrscheinlich­
keitsaussagen in exakten Prozentzahlen 
auszudrücken, da es keine gesicherten 
Häufigkeitsverteilungen von Schriftmerk­
malsausprägungen in der Bevölkerung gibt 
(vgl. Hecker 1992, 810). Entscheidend ist, 
dass Sachverständige ihre Schlussfolge­
rungen offenlegen und für Laien verständ­
lich sowie nachvollziehbar darstellen. Das 
Gutachten muss aus den Befunden folgern, 
die deshalb auch vollständig anzuführen 
sind. Aussagen in einem Gerichtsgutach­
ten, dass „bei Bedarf eine vollständige Be­
funderhebung nachgereicht werden kann“, 
verhindern eine Nachvollziehbarkeit des 
Gutachtens und sollen von der Justiz nicht 
akzeptiert werden. Illustrationen sind hilf­
reich, um die schriftlichen Ausführungen 
auch graphisch zu veranschaulichen. So­
fern die Grundlagen der Befundbewer­
tung und die Schlussfolgerungen offen­
gelegt werden und nicht ausschließlich 
die eigene jahrzehntelange Erfahrung als 
Begründung für das Ergebnis angegeben 
wird, ist das Fehlen objektiver, berechen­
barer Wahrscheinlichkeiten kein Anlass, 
die Begutachtungsmethode insgesamt als 
unwissenschaftlich zu bezeichnen (vgl. 
Conrad 1989, 239). Studien belegen zu­
dem, dass auch innerhalb des Kreises der 
Expertinnen und Experten Ausbildung 
und Praxis einen positiven Einfluss auf 
korrekte Schlussfolgerungen haben. Die 
durch Schriftsachverständige gewonnenen 
Ergebnisse stellen somit keine „Rateergeb­
nisse“ dar (vgl. Hicklin et al. 2022; Bird et 
al. 2010).
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ein Jahr nach der Vorlage der Gutachterin 
bzw. dem Gutachter zur Untersuchung 
weitergeleitet wird, ist die Fälschung auf 
diesem analytischen Weg nicht mehr nach­
weisbar, da die Pastenablagerungen nur 
mehr als „älter“ – die Nachweisgrenze ei­
ner Veränderung betreffend – bezeichnet 
werden kann. Ob dieses „älter“ ein Jahr 
oder zwei Jahre bedeutet, lässt sich nicht 
zuverlässig unterscheiden.

6. CONCLUSIO
Vor über 100 Jahren begann Schneickert sein 
Vorwort mit dem Satz: „Es ist gewiß nicht 
leicht, über eine so angefeindete und viel­
geschmähte Materie, wie sie die gerichtli­
che Schriftexpertise in sich schließt, eine 
Abhandlung, die jeder Kritik standhält, 
zu schreiben.“ (Schneickert 1906, VII). 
Im Gegensatz zu dieser Einschätzung be­
ruht heute die Forensische Handschrift­
vergleichung auf wissenschaftlichen 
Grundlagen und stellt eine reliable und  
valide Methode dar, um die Urheberschaft 
an einer Handschrift festzulegen. Wie in 
anderen Wissenschaften auch ist es für 
eine sachgemäße Begutachtung unum­
gänglich, qualifizierte und entsprechend 
ausgebildete Sachverständige mit der Be­
gutachtung zu betrauen. Der Hinweis, 
„Handschrift als Untersuchungsgegen­
stand zu haben“, sollte jedenfalls allein 
nicht ausreichend sein, um mit einem 
schriftvergleichenden Gutachten betraut 
zu werden.

Diskussionen über den Beweiswert der 
Handschriftvergleichung sind – heute wie 
früher – meist nicht der Sache selbst ge­
schuldet, sondern unqualifizierten Sach­
verständigen, die das Ansehen der ge­
samten Disziplin gefährden (vgl. Michel 
1995). Entscheidend sind – wie auch in 
anderen Disziplinen – eine fundierte Aus­
bildung und eine begleitende Kontrolle 
der Fortbildung (vgl. Kroon-van der Kooij 
1989). In Österreich regelt das Sachver­

absicht hinzugefügt wurde, lässt sich mit­
hilfe einer Altersbestimmung nicht lösen.

Ein Untersuchungsansatz liegt im Ver­
gleich der Ausprägung einzelner Schrift­
merkmale (vgl. Wallner 1991; Conrad 
1997; Schumacher 2009). Dafür müssen 
jedoch zwei Bedingungen vorliegen, näm­
lich erkennbare Veränderungen einer 
Handschrift über den in Frage stehenden 
Zeitraum und eine weitgehend lückenlose 
Dokumentation der zeitlichen Entwick­
lung einer Handschrift. Auch wenn – was 
in der gutachterlichen Praxis sehr selten 
der Fall ist – beide Bedingungen erfüllt 
sind, erlaubt diese Methode vielfach nur 
eine vorsichtige Schätzung und keine „ta­
gesaktuelle“ Zuordnung.

Eine zweite Möglichkeit liegt in der 
Untersuchung der Veränderung einzelner 
Komponenten des Schreibmittels mithilfe 
von analytischen Verfahren, beispiels­
weise Gaschromatographie-Massenspek­
trometrie. Derartige Verfahren gehören 
nicht zum notwendigen Standardrepertoire 
von Sachverständigen für Handschriften­
untersuchungen, sondern es bedarf dafür 
ausgewiesener Expertinnen und Experten. 
Ein auch für Laien gut lesbarer Überblick 
über Methoden und Anwendungsmög­
lichkeiten analytischer Schriftaltersbe­
stimmungen findet sich bei Bügler (vgl. 
Bügler 2013). Hier sei nur darauf hinge­
wiesen, dass nach den mir zur Verfügung 
stehenden Informationen aus Vorträgen 
und Literatur eine derartige Altersbestim­
mung nur einige wenige Monate nach der 
Niederschrift durch einen Kugelschreiber 
(das heute gängige Schreibmittel) erfolg­
versprechend ist. Weiter zurückliegende 
Handschriften können dann lediglich als 
„älter“ bezeichnet werden. Es ist somit 
zwar möglich, eine für ein Verfahren „ges­
tern“ hergestellte und „heute“ dem Gericht 
vorgelegte, angeblich vor einem Jahr be­
schriebene Urkunde als Fälschung zu ent­
larven. Wenn dieses Dokument aber erst 
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Eigenschaft als eingetragene Sachverstän­
dige bzw. eingetragener Sachverständiger 
bei Wegfall der Eintragungsvoraussetzun­
gen vorsehen, sollte ein hoher Qualitäts­
standard gesichert sein, um den andere 
Länder Österreich beneiden.

ständigen- und Dolmetschergesetz (SDG)2 
die Eintragungs- und Rezertifizierungsvo­
raussetzungen für allgemein beeidete und 
gerichtlich zertifizierte Sachverständige. 
Bei sachgemäßer Anwendung der Bestim­
mungen, die auch eine Entziehung der 

1  BGBl. Nr. 136/1975 idF BGBl. I Nr. 202/2021.
2 BGBl. Nr. 137/1975 idF BGBl. I Nr. 61/2022.

Quellenangaben 

Bekedorf, Gisela/Hecker, Manfred (1989). 

Grundlagen und Probleme der Begutachtung 

von Nicht-Originalen, in: Conrad, Wolfgang/

Stier, Brigitte (Hg.), Grundlagen, Methoden 

und Ergebnisse der forensischen Schriftunter-

suchung. Festschrift für Lothar Michel, Lübeck, 

247–271.

Bird, Carolyne et al. (2010). Forensic Document 

Examiners’ Skill in Distinguishing Between 

Natural and Disguised Handwriting Behaviors, 

Journal of Forensic Sciences (55), 1291–1295.

Bügler, Jürgen (2013). Stand der Technik in der 

Altersbestimmung von Dokumenten, Mannheimer 

Hefte für Schriftvergleichung (39), 1–19.

Bromm, Gudrun/Hofmann, Elisabeth (2019). 

Die Begutachtung grafischer Merkmale der 

Bewegungsdynamik anhand von elektronisch 

erfassten Unterschriften, Mannheimer Hefte für 

Schriftvergleichung (42), 53–81.

Conrad, Wolfgang (1989). Wahrscheinlichkeits-

aussagen in Schriftsachverständigengutachten, 

in: Conrad, Wolfgang/Stier, Brigitte (Hg.), 

Grundlagen, Methoden und Ergebnisse der 

forensischen Schriftuntersuchung. Festschrift 

für Lothar Michel, Lübeck, 213–245.

Conrad, Wolfgang (1997). Bestimmung des 

Alters von Handschriften, Mannheimer Hefte für 

Schriftvergleichung (23), 173–183.

Davis, Linda et al. (2012). Using subsampling to 

estimate the strength of handwriting evidence 

via score-based likelihood ratios, Forensic 

Science International (216), 146–157.

GFS e.V. [Gesellschaft für Forensische Schrift-

untersuchung] (2024a). Richtlinie 2.01, Online: 

ht tps://www.g fs2000.de/r ili_ 201_ de.html 

(10.01.2024).

GFS e.V. [Gesellschaft für Forensische Schrift-

untersuchung] (2024b). Richtlinie 4.1, Online: 

ht tps://www.g fs2000.de/r ili_ 410_ de.html 

(10.01.2024).

GFS e.V. [Gesellschaft für Forensische Schrift-

untersuchung] (2024c). Standpunkte, Online: 

https://www.g fs2000.de/abgrenzung_ zur_ 

graphologie_de.html (10.01.2024).

Grafl, Christian (1991). Das Schriftgutachten in 

der richterlichen Praxis, Österreichische Rich-

terzeitung (69), 78–84.

Grafl, Christian/Wagner, Elisabeth (1995). Die 

Handschrift Zehnjähriger aus pädagogischer 

und schriftvergleichender Sicht, Mannheimer 

Hefte für Schriftvergleichung (21), 14–30.

Grafl, Christian (1999). Die Forensische Hand-

schriftuntersuchung, in: Hemecker, Wilhelm 

(Hg.), Profile. Magazin des Österreichischen 

Literaturarchivs, Bd. 4, Wien, 99–114.

Grafl, Christian (2001). Anmerkungen zur Aus-

sagekraft von Paraphen, Mannheimer Hefte für 

Schriftvergleichung (27), 23–36.

Hecker, Manfred R. (1992). Handschriften, in: 

Kube, Edwin et al. (Hg.), Kriminalistik. Hand-

buch für Praxis und Wissenschaft, Bd. 1, Stutt-

gart, 795–816.

Hecker, Manfred R. (1993). Forensische Hand-

schriftenuntersuchung. Eine systematische 

Darstellung von Forschung, Begutachtung und 

Beweiswert, Heidelberg.

Heckeroth, Jonathan/Boywitt, Dennis (2014). 

Eine erste empirische Studie zur Eignung elek-



30

2/2024

Methoden und Praxis, Berlin/New York.

Michel, Lothar (1995). Dubiose Praktiken der Fo-

rensischen Schriftuntersuchung, in: Schlüchter, 

Ellen (Hg.), Kriminalistik und Strafrecht. Fest-

schrift für Friedrich Geerds, Lübeck, 407–424.

Michel, Lothar (1996). Forensische Handschrift-

untersuchung, in: Günther, Hartmut/Ludwig, 

Otto (Hg.), Schrift und Schriftlichkeit, 2. Halb-

band, Berlin, 1036–1048.

Nissen, Kai (2020). Abbildungen von Meinungen 

und Meinungsänderungen, Mannheimer Hefte 

für Schriftvergleichung (43), 1–23.

Pfanne, Heinrich (1963). Beschaffung von hand-

schriftlichen Vergleichsschriftproben und ihre 

Probleme in der Praxis, Kriminalistik (17), 453–

460.

Pfanne, Heinrich (1971). Handschriftenverstel-

lung. Verstellungstechniken und ihre Begleiter-

scheinungen, Bonn.

Pfefferli, Peter (1989). Physikalisch-technische 

Methoden der forensischen Schriftuntersuchung, 

in: Conrad, Wolfgang/Stier, Brigitte (Hg.), 

Grundlagen, Methoden und Ergebnisse der 

forensischen Schriftuntersuchung. Festschrift 

für Lothar Michel, Lübeck, 117–137.

Purdy, Dan (2006). Identif ication of Hand

writing, in: Kelly, Jan/Lindblom, Brian (Eds.), 

Scientific Examination of Questioned Docu-

ments, Second Edition, Boca Rota/London/New 

York, 47–74.

Rieß, Michael (1989). Beweismittel Schrift-

vergleichung. Eine kritische Studie schriftver-

gleichender Gutachten in Strafverfahren (= 

Forschungsreihe Kriminalwissenschaften 12), 

Lübeck.

Schima, Konrad (1980). Die Bindung des Sach-

verständigen an seinen Auftrag, dargestellt am 

Beispiel des Schriftsachverständigen, Mann

heimer Hefte für Schriftvergleichung (6), 1–11.

Schima, Konrad (1981). Neue Wege in der Unter-

suchung von Prägespuren, Archiv für Krimino-

logie (168), 29–38.

Schneickert, Hans (1906). Die Bedeutung der 

Handschrift im Civil- und Strafrecht. Beiträge 

zur Reform der gerichtlichen Schriftexpertise, 

Leipzig.

tronischer Unterschriften für die Authentizitäts-

prüfung: GFS-Ringversuch 2015, Mannheimer 

Hefte für Schriftvergleichung (40), 1–32.

Heckeroth, Jonathan (2019). Einflüsse von Soft-

ware und Hardware auf die Begutachtung elek-

tronisch erfasster Unterschriften, Mannheimer 

Hefte für Schriftvergleichung (42), 19–51.

Heerich, Volker (1998). Die Raumbildmikrosko-

pie als neues Werkzeug für die Untersuchung 

von Schriftkreuzungen, Mannheimer Hefte für 

Schriftvergleichung (24), 129–142.

Hicklin, Austin et al. (2022). Accuracy and relia-

bility of forensic handwriting comparisons, Pro-

ceedings of the National Academy of Sciences 

(PNAS) (119), Online: https://doi.org/10.1073/

pnas.2119944119 (10.01.2024).

Hilton, Ordway (1982). Scientific Examination 

of Questioned Documents, Revised Edition, New 

York/Amsterdam.

Karpa, Anita (1999). Umfrage zur Wahrschein-

lichkeitsskala – Darstellung der Ergebnisse, 

Mannheimer Hefte für Schriftvergleichung (25), 

215–229.

Klages, Ludwig (1923). Handschrift und Cha-

rakter5-7, Leipzig.

Köller, Norbert et al. (2004). Probabilistische 

Schlussfolgerungen in Schriftgutachten. Zur 

Begründung und Vereinheitlichung von Wahr-

scheinlichkeitsaussage im Sachverständigengut-

achten (= Polizei + Forschung 26), München.

Kroon-van der Kooij, Leny (1989). Ausbildung, 

Prüfung und Qualif ikationskontrolle von 

Schriftsachverständigen in verschiedenen euro-

päischen Ländern, in: Conrad, Wolfgang/Stier, 

Brigitte (Hg.), Grundlagen, Methoden und Er-

gebnisse der forensischen Schriftuntersuchung. 

Festschrift für Lothar Michel, Lübeck, 71–92.

Kupferschmid, Erich (2020). Sollten wichtige 

Dokumente mit eigenhändiger Unterschrift im 

Original archiviert werden?, Mannheimer Hefte 

für Schriftvergleichung (43), 49–66.

Lewis, Jane (2005). Indentation Examination 

Enhancement, Journal of the American Society 

of Questioned Document Examiners (8), 65–69.

Michel, Lothar (1982). Gerichtliche Schrift-

vergleichung. Eine Einführung in Grundlagen, 



31

2/2024

in: Conrad, Wolfgang/Stier, Brigitte (Hg.), 

Grundlagen, Methoden und Ergebnisse der 

forensischen Schriftuntersuchung. Festschrift 

für Lothar Michel, Lübeck, 139–158.

Türkel, Siegfried (1933). Schrift, Schriftexper

tise und Schriftexperten, Lisboa.

Wallner, Teut (1991). Wie man undatierte 

Schriftproben mit Hilfe graphischer Kriterien 

datieren kann, Zeitschrift für Menschenkunde 

(55), 62–81.

Schneickert, Hans (1943). Die wissenschaftlichen 

Grundlagen der Graphologie4, Jena.

Schumacher, Dirk (2009). Altersbestimmung auf 

der Grundlage schriftvergleichender Analysen – 

Eine Falldarstellung, Mannheimer Hefte für 

Schriftvergleichung (35), 95–108.

Tollkamp-Schierjott, Cornelia/Fackler, Hans-

Georg (1989). Der Einsatz der Niederspan-

nungs-Rasterelektronenmikroskopie in der 

kriminalwissenschaftlichen Urkundenprüfung, 


	Grafl_2_2024
	SIAK-Journal_2-24_S19-31_Grafl

